
 

 

L 36 

Welchen Zugang bekommen geflüchtete Kinder in Erstaufnahme- und 
Übergangseinrichtungen zur frühkindlichen Bildung? 

Anfrage der Abgeordneten Dariush Hassanpour, Miriam Strunge,  
Sofia Leonidakis, Nelson Janßen und Fraktion DIE LINKE 

Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie viele Kinder im Alter unter sechs Jahren sind seit dem 1. Januar 2023 begleitet ins 
Land Bremen gekommen und wie viele haben während des Aufenthalts in einer 
Erstaufnahme- oder Übergangseinrichtungen Zugang zu frühkindlicher Bildung erhalten? 
(Bitte differenzieren nach U3- und Ü3-Bereich sowie Stadtgemeinde Bremen und 
Bremerhaven.) 
 
2. Wie verläuft der Zugang zu frühkindlicher Bildung für Kinder dieser Familien, 
organisatorisch und in welchem Zeitfenster nach Ankunft in Bremen? 
 
3. Welche Form der frühkindlichen Bildung wird Kindern von neu nach Bremen 
gekommenen, geflüchteten Familien, die in Erstaufnahme- oder Übergangseinrichtungen 
leben, angeboten, wenn diese keine Kita besuchen? 
 

Zu Frage 1: 
Seit dem 01.01.2023 sind 1.892 Kinder unter 6 Jahren (begleitet) nach Bremen (Land) 
eingereist. Davon waren 1.007 Kinder zwischen 0 und 2 Jahren und 885 Kinder zwischen 
3 und 6 Jahre. Kinder mit Fluchthintergrund können in der Stadtgemeinde Bremen eine 
Kita besuchen, sobald sie hier gemeldet sind. Damit erlangen sie einen Rechtsanspruch 
gemäß § 24 SGB VIII. Eine Kita-Anmeldung ist somit auch mit der Meldeadresse aus einer 
Erstaufnahme- oder Übergangseinrichtung möglich. Sozialdaten (Merkmal „geflüchtet“) 
werden nicht erhoben, so dass spätestens nach dem Umzug in eine Wohnung Kinder mit 
Fluchthintergrund nicht mehr eindeutig identifiziert werden können. Eine quantitative 
Angabe über die Anzahl der Kinder mit Fluchthintergrund und deren Zugang zu 
frühkindlicher Bildung kann daher nicht erfolgen. 
Neben dem regulären Kita-Besuch stehen auch niedrigschwellige Angebote im Rahmen 
der institutionalisierten Kindertagesbetreuung zur Verfügung, z.B. Spielkreise, die sich 
teilweise auch speziell an geflüchtete Kinder richten, sowie Betreuungsangebote in den 
Erstaufnahme- bzw. Übergangseinrichtungen. 
In der Stadt Bremerhaven werden vom Amt für Jugend, Familie und Frauen keine Daten 
darüber erhoben, wie viele Kinder während des Aufenthalts in einer Erstaufnahme- oder 
Übergangseinrichtungen Zugang zu frühkindlicher Bildung erhalten. 

Zu Frage 2: 
Der Zugang zu frühkindlicher Bildung für Kinder dieser Familien kann auf folgenden 
Wegen erfolgen: 
1. Niedrigschwellige Angebote für Kinder mit Fluchterfahrung 
Im Stadtgebiet der Stadtgemeinde Bremen werden niedrigschwellige Betreuungsangebote 
(u.a. Einstiegsangebote, Start-Up-Spielkreise, Eltern-Kind-Gruppen, Beratungsangebote, 
Offene Angebote) durch unterschiedliche Träger eingerichtet. 
2. Kita-Platz für Kinder mit Fluchterfahrung 
Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in Bremen haben von einem Jahr bis zum 
Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Kinder unter einem Jahr haben 
einen bedingten Rechtsanspruch (vgl. BremAOG §5). Das gilt unabhängig davon, von wo 
oder wann die Kinder nach Bremen gekommen sind. 



 

 

Die Zugangsdaten zum Online-Anmeldeverfahren können bei der Fachlichen Leitstelle 
(tagesbetreuung@kinder.bremen.de oder 0421-361 92000) beantragt werden. Anfragen 
von Eltern unter den Adressen ankommen@bildung.bremen.de oder 
ankommen@kinder.bremen.de werden entsprechend an die Leitstelle weitergeleitet.  
Die Aufnahme erfolgt nach dem Bremer Aufnahmeortsgesetz (BremAOG). Die Angebote 
regelt das Bremische Tageseinrichtungs- und Kindertagespflegegesetz – BremKTG. 
In der Regel soll die Anmeldung mindestens drei Monate vor dem gewünschten 
Aufnahmedatum gestellt werden.  
Wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder online über das Kita-Portal anmelden. Sollte das aus 
unterschiedlichen Gründen nicht möglich sein, kann auch eine Papieranmeldung an die 
Fachliche Leitstelle über eine Kita eingereicht werden. 
3. Kinderbetreuung in den LASten und ÜWHs 
Kinder in Landesaufnahmestellen und Übergangswohnheimen werden über die 
sogenannte mobile Kinderbetreuung in der frühkindlichen Bildung unterstützt und betreut, 
soweit sie noch nicht über Angebote im Regelsystem versorgt sind.  
Alle Kinder, die in Bremerhaven gemeldet sind, können in einer Kindertageseinrichtung 
angemeldet werden. Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten 
Betreuungsplatz erhalten Eltern in der Stadt Bremerhaven bei einer zentralen 
Vermittlungsstelle, die beim Amt für Jugend, Familie und Frauen angesiedelt ist. 

Zu Frage 3: 
Die Stadtgemeinde Bremen bietet eine niedrigschwellige trägerübergreifende 
Kinderbetreuung in den Unterkünften an. Kinder in Landesaufnahmestellen und 
Übergangswohnheimen, die keinen Platz im Regelsystem erhalten, werden über die 
sogenannte mobile Kinderbetreuung in der frühkindlichen Bildung unterstützt und betreut. 
Derzeit werden 110 Kinder in 14 Einrichtungen über die mobile Kinderbetreuung betreut. 
(Stand Oktober 2024). 
Für Kinder, die aktuell keine Kindertageseinrichtung besuchen, gibt es in Bremerhaven 
keine speziellen Angebote zur frühkindlichen Bildung direkt in Erstaufnahme- oder 
Übergangseinrichtungen. Der Magistrat der Stadt Bremerhaven ermutigt jedoch alle 
Eltern, die bestehenden Angebote zu nutzen – wobei die Teilnahme selbstverständlich 
freiwillig bleibt. 


